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1. Vorbemerkungen 

1 Dieser IDW Prüfungshinweis betrifft die Erteilung eines Bestätigungsvermerks durch den 

Abschlussprüfer nach § 121 Abs. 2 Satz 1 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) zum Jahres- 

abschluss und Lagebericht einer Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital i.S. 

der §§ 108 ff. KAGB bzw. nach § 148 Abs. 1 i.V.m. § 121 Abs. 2 Satz 1 KAGB für eine Invest-

mentaktiengesellschaft mit fixem Kapital i.S. der §§ 140 ff. KAGB.  

2 Es wird empfohlen, diesen IDW Prüfungshinweis auch auf alternative Investmentvermögen 

(AIF), die von registrierten Kapitalverwaltungsgesellschaften i.S. des § 2 Abs. 4 KAGB verwal-

tet werden und als „Investmentaktiengesellschaft“ firmieren, anzuwenden. Letztere haben auf-

grund der Regelung des § 44 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 und 3 KAGB die §§ 108 ff. KAGB bzw. 

§§ 140 ff. KAGB anzuwenden.  

3 Dieser IDW Prüfungshinweis kann nicht auf Spezial-AIF i.S. des § 2 Abs. 4 KAGB, die Geld-

darlehen vergeben, und die einen Jahresabschluss und Lagebericht nach § 45 Nr. 1 KAGB 

bzw. § 46 Nr. 1 KAGB erstellen, angewendet werden.  

 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 11.03.2011. Überarbeitete Fassung infolge der Ersetzung 

des Investmentgesetzes (InvG) durch das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), vorbereitet vom Arbeitskreis „Of-
fene Investmentvermögen“, verabschiedet vom HFA am 03.09.2014. Überarbeitung insb. aufgrund der geän-
derten Anforderungen an den Bestätigungsvermerk nach IDW PS 400 n.F. Verabschiedet vom Investmentfach-
ausschuss (IVFA) am 10.09.2019. Billigende Kenntnisnahme durch den HFA am 01.11.2019. Überarbeitung 
aufgrund geänderter Anforderungen an den Bestätigungsvermerk nach IDW PS 400 n.F. (10.2021) (Stand: 
29.10.2021) und aufgrund notwendiger Änderungen infolge des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes. Vorbe-
reitet durch die AG „Rechnungslegung und Prüfung nach KAGB“, verabschiedet durch den Fachausschuss 
Investment (FAIN) am 12.03.2024. Billigende Kenntnisnahme durch den HFA am 18.03.2024.  


